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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau/Drjowk 

Bekanntmachung der Stadt Drebkau/ Drjowk
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß

§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Greifenhain-Süd“

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreb-
kau/ Drjowk haben in ihrer Sitzung am 19.09.2023 mit Beschluss-Nr. 
81/2023 den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes „Freiflächenphotovoltaikanlage Greifenhain-Süd“ in der Fas-
sung vom August 2023 bestätigt und zur frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit bestimmt. Der Beschluss wurde mehrheitlich ge-
fasst.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Greifenhain-Süd“ befindet sich in 
der Flur 8 der Gemarkung Casel auf dem Flurstück 372. Die Gesamt-
größe des Plangebietes beträgt ca. 25 ha. Die genaue Lage ist dem 
beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB findet in Form einer ersten öffentlichen Auslegung des Vor-
entwurfes statt.
Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freif-
lächenphotovoltaikanlage Greifenhain-Süd“ in der Fassung vom 
August 2023 und die Begründung mit den Zielen und Auswirkun-
gen der Planung sowie der Umweltbericht wird im Zeitraum vom

01. November 2023 bis einschließlich 01. Dezember 2023

offengelegt.

Die Unterlagen, die Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung 
sind, können während der oben genannten Dauer der Veröffentli-
chungsfrist im Internet eingesehen werden unter:

https://www.drebkau.de/news/index.php?rubrik=872

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden alle Unterlagen 
durch eine öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt und kön-
nen bei der:

Stadtverwaltung Drebkau
Bauamt, Zimmer 5
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

Eine Einsichtnahme außerhalb der Dienstzeiten ist nach vorheriger 
telefonischer Absprache (Tel.: 035602/562-36 und 035602/562-22) 
möglich.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Hinweise, 
Bedenken und Anregungen zum Entwurf schriftlich, per E-Mail an 
sekretariat@drebkau.de oder während der Dienstzeiten zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Nicht fristgerecht vorgebrachte Hinweise können gem. § 4a Abs. 6 
BauGB bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsge-
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage 
des § 3 BauGB i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Bran-
denburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung 
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB 
(Art. 13 DSGVO)“, welches Bestandteil der Auslegungsunterlagen 
ist.
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Drebkau/ Drjowk
Erneute Öffentliche Auslegung des Entwurfes des

Bebauungsplanes „Sondergebiet Veranstaltungs- und Freizeitgelände Göritz“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau/ Drjowk hat 
am 14.09.2021 den Entwurf des Bebauungsplanes „Sondergebiet 
Veranstaltungs- und Freizeitgelände Göritz“ einschließlich der zu-
gehörigen Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom Au-
gust 2021 mit Beschluss-Nr. 49/2021 gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) bestimmt. 
Die öffentliche Auslegung erfolgte im Zeitraum vom 15.11.2021 bis 
16.12.2021. Parallel wurden die Beteiligungen der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durch-
geführt.

Im Ergebnis der Behördenbeteiligung wurden die Festsetzungen 
zu Art und Maß der baulichen Nutzung überarbeitet, der Gel-
tungsbereich wurde geringfügig angepasst. Entsprechend des Be-
schlusses-Nr. 80/2023 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Drebkau/Drjowk vom 19.09.2023 zum geänderten Entwurf des Be-
bauungsplanes wird gemäß § 4a Abs. 3 BauGB eine erneute öffent-
liche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Der Beschluss 
wurde einstimmig gefasst.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der 
Splittersiedlung Göritz und zu einem großen Teil südwestlich der 
LMBV-Werksstraße, ein weiteres Grundstück nordwestlich des Kreu-
zungsbereiches an der Göritzer Straße ist ebenfalls Bestandteil des 
Geltungsbereiches. Die weitere Abgrenzung des Geltungsberei-
ches ergibt sich aus dem beigefügten Übersichtplan.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine 
Fläche von ca. 4,7 ha und schließt die, in Flur 3 der Gemarkung 
Casel gelegenen Flurstücke 3/10 (teilweise), 15/3 (teilweise), 16/1 
(teilweise), 18 (teilweise), 28/2, 28/4, 29/2, 35/3, 36/2, 67, 73, 74, 77, 
78 und 79 (teilweise) ein. Maßgebend ist die Abgrenzung des Gel-
tungsbereiches im Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom August 2023.

Die Offenlage des geänderten Entwurfes des Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Veranstaltungs- und Freizeitgelände Göritz“ in der 
Fassung vom August 2023 mit der zugehörigen Begründung und 
weiteren umweltbezogenen Informationen wird gem. § 3 Abs. 2 
BauGB im Zeitraum vom

01. November 2023 bis einschließlich 01. Dezember 2023

durchgeführt.

Die Unterlagen, die Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung 
sind, können während der oben genannten Dauer der Veröffentli-
chungsfrist im Internet eingesehen werden unter:

https://www.drebkau.de/news/index.php?rubrik=872

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden alle Unterlagen 
durch eine öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt und kön-
nen bei der:

Stadtverwaltung Drebkau
Bauamt, Zimmer 5
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

Eine Einsichtnahme außerhalb der Dienstzeiten ist nach vorheriger 
telefonischer Absprache (Tel.: 035602/562-36 und 035602/562-22) 
möglich.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Hinweise, 
Bedenken und Anregungen zum Entwurf schriftlich, per E-Mail an 
sekretariat@drebkau.de oder während der Dienstzeiten zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht vorgebrachte Hinweise können gem. § 4a Abs. 6 
BauGB bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsge-
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind in 
Form des Umweltberichtes (Teil der Begründung), als Fachbeiträge 
(Schalltechnisches Gutachten, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 
SPA-Verträglichkeitsprüfung) sowie als Stellungnahmen der betei-
ligten Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
zu folgenden Themen verfügbar und Bestandteil der Auslegungs-
unterlagen:

- Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt: Biotoptypen-
kartierung, Artenschutzfachbeitrag, SPA-Verträglichkeitsprüfung; 
Bewertung der Vegetationsstrukturen und der planungsbedingten 
Auswirkungen; Vorkommen geschützter Arten und Auswirkungen 
der Planung auf diese Arten, hier insbesondere Brutvögel, Fleder-
mäuse, Reptilien und Käfer; Maßnahmen zur Abwendung von Ver-
botstatbeständen und Minderung nachteiliger Auswirkungen

- Schutzgut Fläche: bestehende Flächennutzung; Inanspruchnah-
me bisheriger Waldflächen, Ausgleich mittels Ersatzaufforstung; 
temporäre Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Bebau-
ungsplangebietes

- Schutzgut Boden: vorhandene Bodenverhältnisse; vorhandene 
und künftige Bodenversiegelung; Maßnahmen zum Ausgleich der 
Bodenversiegelung, teilweise über externe Ausgleichsmaßnahme; 
Bodendenkmale und Altlasten

- Schutzgut Wasser: Angaben zum Ausbau des Buchholzer Fließes 
und bergbaubedingter Grundwasserbeeinflussung; bestehende 
und zukünftige Niederschlagswasserbeseitigung durch örtliche 
Versickerung; keine planungsbedingten Auswirkungen

- Schutzgut Klima und Luft: Angaben zur Ausgangssituation; keine 
planungsbedingten Auswirkungen

- Schutzgut Orts- und Landschaftsbild: Beschreibung und Bewer-
tung des Orts- und Landschaftsbildes, Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minderung nachteiliger Auswirkungen

- Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung: Schalltechni-
sches Gutachten, Ermittlung Lärmbelastung (Veranstaltungen und 
Verkehr) durch geplante Nutzung für nächstgelegene Wohnnut-
zung, SPA- und Naturschutzgebiet, Ermittlung der einzuhaltenden 
Versorgungspegel, weitere Vorschläge zu Ausgleichsmaßnahmen 
für betroffene Anwohner und organisatorische Maßnahmen

- Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Teil des Plangebietes 
ist Bodendenkmal; keine planungsbedingten Auswirkungen

- Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete: Artenschutzfach-
beitrag, SPA-Verträglichkeitsprüfung; Prüfung der Auswirkungen 
auf SPA-Gebiet und NSG in räumlicher Nähe, Empfehlungen zu Ver-
bot von Feuerwerk und Pyrotechnik
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- Wechselwirkungen: Aussagen zu Wechselwirkungen zwischen 
den Belangen des Umweltschutzes; keine planungsbedingten 
Auswirkungen

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage 
des § 3 BauGB i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) und dem Brandenburgischen Datenschutzge-
setz (BbgDSG). Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderan-
gaben abgeben, erhalten Sie keine Mittelung über das Ergebnis 
der Abwägung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DS-
GVO), das Bestandteil der zur Verfügung gestellten Unterlagen ist.

Öffentliche Bekanntmachung
Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe von Daten nach dem

Bundesmeldegesetz (BMG) i.V.m. § 1 Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG)

Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen gemäß §§ 50, 42 BMG

1. Gemäß § 50 Abs. 1 BMG darf die Meldebehörde Parteien, Wähl-
ergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vor-
angehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- 
und Familiennamen, Doktorgrad und gegenwärtiger Anschriften 
von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist.

2. Nach § 50 Abs. 2 BMG darf die Meldebehörde an Mandatsträger, 
Presse und Rundfunk Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen von 
Einwohnern erteilen.
Altersjubilare sind Einwohner, die den 70., jeden fünften weiteren 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeden folgenden Geburts-
tag begehen. Ehejubilare sind Einwohner, die das 50. oder ein spä-
teres Ehejubiläum begehen.

3. Entsprechend der Regelung des § 50 Abs. 3 BMG sind Auskünfte 
an Adressbuchverlage über sämtliche Einwohner, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, zulässig.

4. Die Meldebehörde darf gemäß § 42 Abs. 2 BMG über Familien-
angehörige von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, Daten übermitteln.

Widerspruchsrecht:
Der Betroffene hat das Recht zu Punkt 1 bis 3 gemäß § 50 Abs. 5 und 
zu Punkt 4 gemäß § 42 Abs. 3 BMG der Weitergabe seiner persönli-
chen Daten zu widersprechen.
Die Widersprüche können schriftlich bei der Stadt Drebkau/Drjowk 
– Der Bürgermeister – Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau/
Drjowk eingelegt werden. Sie bleiben bis auf Widerruf gültig.
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Bekanntmachungen der Stadt Drebkau/Drjowk
für den Ortsteil Drebkau/Drjowk

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Ende der Bekanntmachungen der Stadt Drebkau/Drjowk
für den Ortsteil Drebkau/Drjowk

Die 28. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Drebkau/Drjowk
findet

 am  02.11.2023
 um  18.00 Uhr
 in der  Kultur- und Begegnungsstätte Drebkau -
  Fraktionszimmer,
  Drebkauer Hauptstraße 29 b, 03116 Drebkau
statt.

Tagesordnung
TOP A) Öffentliche Sitzung                                          Vorlage-Nr.
01 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der
 Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der
 Anwesenheit
02 Änderungsanträge zur Tagesordnung /
 Feststellung der Tagesordnung
03 Bericht des Ortsvorstehers
04 Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum
 Bericht des Ortsvorstehers
05 Einwände gegen die Niederschrift über den
 öffentlichen Teil der Sitzung vom 07.09.2023
06 Ergebniskontrolle und Aussprache der Orts-
 beiratsmitglieder zur Niederschrift über den
 öffentlichen Teil der Sitzung vom 07.09.2023
07 Fragestunde für Einwohnerinnen und
 Einwohner
08 Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder
09 Informationen zu geplanten Veranstaltungen
 im Ortsteil Drebkau
10 Sanierungsgebiet „Historische Altstadt
 Drebkau“ - Aufhebung der Satzung der

 Stadt Drebkau/Drjowk über eine städte-
 bauliche Sanierungsmaßnahme nach § 162
 Baugesetzbuch (BauGB); Anhörung des Orts-
 beirates gemäß § 46 BbgKVerf  1493/23
11 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Energie-
 park Golschow“ - Entwurfs- und Offenlage-
 beschluss zum Entwurf in der Fassung
 Oktober 2023; Anhörung des Ortsbeirates
 gemäß § 46 BbgKVerf   1496/23
12 Ergänzungssatzung für den Ortsteil Drebkau/
 Drjowk Bereich Golschower Straße - Entwurfs-
 und Offenlagebeschluss zum Entwurf Fassung
 September 2023; Anhörung des Ortsbeirates
 gemäß § 46 BbgKVerf   1497/23
13 Verschiedenes 

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung                                 Vorlage-Nr.
01 Bericht des Ortsvorstehers
02 Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum
 Bericht des Ortsvorstehers
03 Einwände gegen die Niederschrift über den
 nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 07.09.2023
04 Ergebniskontrolle und Aussprache der Orts-
 beiratsmitglieder zur Niederschrift über den
 nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 07.09.2023
05 Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder
06 Grundstücksangelegenheit   1500/23
07 Verschiedenes

gez. Torsten Richter   gez. Paul Köhne
Ortsvorsteher und    Bürgermeister
Vorsitzender des Ortsbeirates

Amtliche Mitteilungen
Mitteilungen der Stadt Drebkau/Drjowk

Schließung der Stadtverwaltung am Montag, dem 30.10.2023
Die Stadt Drebkau/Drjowk weist alle Bürgerinnen und Bürger vorsorglich darauf hin, dass die Stadtverwaltung Drebkau/Drjowk am Mon-
tag, d. 30.10.2023, aus arbeitsorganisatorischen Gründen (Brückentag) 

geschlossen

bleibt.

Ich bitte um Ihr Verständnis.

Paul Köhne
Bürgermeister
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Öffentliche Stellenausschreibung
WIR SUCHEN DICH FÜR UNSER TEAM!

Ausbildung zur/ zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

Du suchst einen abwechslungsreichen und sicheren Ausbildungsplatz mit Zukunft und zeigst Interesse an kaufmännischen 
und verwaltungsrechtlichen Vorgängen? Dann starte mit einer Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt 
Drebkau/Drjowk.

Die Stadt Drebkau/Drjowk, als Körperschaft des öffentlichen Rechts, besteht aus 10 Ortsteilen. Der Verwaltungssitz befindet 
sich im Ortsteil Drebkau/Drjowk.

WIR BIETEN DIR:
 •  eine qualifizierte Ausbildung mit Zukunftsperspektive
 •  vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung
 •  eine attraktive tarifliche Ausbildungsvergütung
 •  eine abwechslungsreiche Tätigkeit in verschiedenen Fachämtern
 •  es besteht die Option auf die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

WIR ERWARTEN:
 •  mindestens den Abschluss der Sekundarstufe I mit guten Noten in Deutsch, Mathematik und in politischer Bildung 
  oder Abitur/Fachabitur
 •  eine gute Allgemeinbildung sowie
 •  Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und Lernbereitschaft

Ausbildungsbeginn: 01.09.2024

Du bist interessiert?

Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen:
 -  Bewerbungsschreiben
 -  lückenloser Lebenslauf
 - Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse
 - Praktikumszeugnisse
 - Bescheinigungen/ Zertifikate

bis zum 05.11.2023 schriftlich oder per E-Mail an die Stadt Drebkau/Drjowk

per Post    oder per E-Mail an
Stadt Drebkau/Drjowk   muth@drebkau.de
Haupt- und Finanzverwaltung  zusammengefasst als ein PDF-Dokument
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen mit den entsprechenden Voraussetzungen sind erwünscht. Zur Geltendma-
chung der Rechte für schwerbehinderte bzw. gleichgestellte behinderte Menschen ist mit Einreichung der Bewerbungsunterla-
gen die Vorlage der entsprechenden amtlichen Nachweise erforderlich.

Von der Zusendung von Eingangsbestätigungen und Zwischennachrichten wird abgesehen. Aus Kostengründen werden Bewer-
bungsunterlagen in Papierform nur zurückgesendet, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

Hinweis zum Datenschutz:
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenburgi-
schen Datenschutzgesetzes verarbeitet.
Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
diesem Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden. Ich verweise dazu auch auf die Veröffentlichung auf unse-
rer Homepage: https://www.drebkau.de/index.php?ber=katalog&pos_top=2&pos_left=6&hk=17&uk=112&klick=3&tiefe=1&n-
r=6&nr1=7&ktm_nr2=239&no_popup=1&externe_db=

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Paul Köhne, Bürgermeister
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Stellenausschreibung

Die Stadt Drebkau/Drjowk sucht zum 01.Januar 2024 eine/ einen

Mitarbeiterin/ Mitarbeiter (m/w/d)
für den Steinitzhof

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle (25 Wochenstunden) im Steinitzhof der Stadt Drebkau, welche zum 01.01.2024 
neu besetzt werden soll.

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Vergütung erfolgt, bei Vorliegen 
der persönlichen Voraussetzungen, nach Entgeltgruppe 8.

Ihre Aufgaben:

Öffentlichkeitsarbeit für den Steinitzhof
- Mitwirkung bei der Konzeption von Informationsbroschüren, Anzeigen etc
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien auf dem Gebiet der Tourismusförderung und -werbung in Abstim-
  mung mit der Stadt Drebkau/Drjowk

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung der kulturellen Angebote des Steinitzhofes
- Mitwirkung bei der Aufstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders
- Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung und Organisation von städtischen Veranstaltungen nach vorheriger Genehmi-
  gung durch die Stadt Drebkau/Drjowk
- Vorbereitung und Organisation von Ausstellungen und Projekten
- Absprachen mit externen Veranstaltern, Organisation u. ggf. Begleitung der Durchführung

Betreuung von Gästegruppen
- Mithilfe bei der besonderen Betreuung von schwerbehinderten Gästen
- Mitwirkung bei der Organisation von Gäste- u. Wanderführern für besondere Anlässe nach vorheriger Absprache mit der Stadt 
  Drebkau/Drjowk
- Einfache Auskunftserteilungen zu den Projekten des Steinitzhofes

Allgemeine Verwaltung des Objektes
- Planung und Organisation der Arbeitsabläufe im Steinitzhof
- Verkauf von regionalen Erzeugnissen nach vorheriger Absprache mit der Stadt Drebkau/Drjowk
- Weiterleitung von Störungsmeldungen u. Defekten im Außen- u. Innenbereich an die Stadt Drebkau/Drjowk

Mitwirkung bei der Erarbeitung spezifischer Angebote für Schwerbehinderte
- Mitwirkung Entwicklung von besonderen Angeboten für Schwerbehinderte
- Mitwirkung bei der Zusammenarbeit mit Schwerbehindertenverbänden u. Integrationsfachdiensten

Der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin im Steinitzhof arbeitet eng mit den Beschäftigten im Tourismus- und Kulturbereich 
zusammen und unterstützt diese bei der Vorbereitung und Durchführung der städtischen Veranstaltungen.

Anforderung an den Bewerber/ die Bewerberin:
- Abschluss einer Ausbildung im Event- bzw. Tourismusbereich oder eine andere vergleichbare Ausbildung
- selbständige, systematische und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Organisations- und Teamfähigkeit
- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit - hohe Flexibilität mit Bereitschaft, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten Dienst zu 
  leisten (Einsatz erfolgt auch an Sonn- und Feiertagen) - umfassendes Beherrschen der Microsoft Office-Anwenderprogramme 
- freundliches, bürgernahes Auftreten. Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit
- Führerschein Klasse B
- Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 05.11.2023 auf dem Postweg an die:
Stadt Drebkau/Drjowk

Haupt- und Finanzverwaltung
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau
oder per E- Mail an muth@drebkau.de.

Bitte fügen Sie für auf den Postweg gesandte Bewerbungsunterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei!

Hinweis zum Datenschutz:
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenburgi-
schen Datenschutzgesetzes verarbeitet.
Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
diesem Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

gez. Paul Köhne
Bürgermeister
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Stellenangebot für den Bundesfreiwilligendienst

Die Schiebell-Grundschule Drebkau/Drjowk ist Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst.

Wir suchen zur Besetzung Freiwillige für diese Einsatzstelle zur Unterstützung des pädagogischen Fachpersonals.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 21 Stunden. Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin erhält ein monatliches Taschengeld in Höhe 
von 250,- €.

Der Bundesfreiwilligendienst kann grundsätzlich flexibel gestaltet werden. Die Vereinbarung wird in der Regel für 12 Monate 
geschlossen. Eine Verkürzung auf 6 Monate ist möglich.
Bewerben können sich alle Personen, die ihre Schulpflicht absolviert haben, ohne Altersbegrenzung. Die Freiwilligen werden in 
den Einsatzstellen durch pädagogische Fachkräfte betreut. Je Einsatzmonat steht den Freiwilligen gesetzlich ein Bildungstag zu.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundesfreiwilligendienst.de .

Folgende Tätigkeitsschwerpunkte soll der/ die Freiwillige ausüben:
- Unterstützung des pädagogoschen Fachpersonals bei Tätigkeiten im Schulalltag
   * Hilfe bei Pausen- und Busaufsichten
   * helfende Tätigkeiten im Flex- Unterricht
   * Unterstützung des pädagogischen Fachpersonals bei der Durchführung von Projekten
- Unterstützung in der Ganztagsbetreuung
   * Betreuung der Hausaufgaben
   * Betreuung während der Wartezeiten
   * Wegbegleitung
   * Vorbereitung von Beschäftigungsangeboten und Begleitung bei Angeboten

Folgende Voraussetzungen müssen die Bewerber/ -innen erfüllen:
- Nachweis Impfstatus (HepatitisB und Masern)
- Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz
  (erst nach Abschluss der Vereinbarung)

Sie haben Ihren Schulabschluss erfolgreich abgeschlossen und möchten sich für das Gemeinwohl engagieren?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerbungen bitte nur schriftlich mit tabellarischem Lebenslauf und lückenlosem Tätigkeitsnachweis unter dem Kennwort 
„Bundesfreiwilligendienst“ an:

Stadt Drebkau/Drjowk
Haupt- und Finanzverwaltung
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau/Drjowk

oder per E- Mail an:
muth@drebkau.de.

gez. Paul Köhne
Bürgermeister

Ende der amtlichen Mitteilungen

Ende der Mitteilungen der Stadt Drebkau/Drjowk

Erreichbarkeit der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher
Ortsteil Casel/Kózle   Sprechzeiten unter „www.casel-dorf.de“
    Telefonisch erreichbar unter 035602 52877, Ortsvorsteherin Frau Angela Krohn
Ortsteil Domsdorf/Domašojce Telefonisch erreichbar unter 035602 20814 oder 0152 56100503
    Ortsvorsteher Herr Siegfried Krengel
Ortsteil Drebkau/Drjowk   Telefonisch erreichbar unter 0175 2935929, Ortsvorsteher Herr Torsten Richter
Ortsteil Greifenhain/Maliń   Sprechstunde nach Vereinbarung, Telefonisch erreichbar unter
    035602 722 oder 0163 3647137, Ortsvorsteher Herr Rüdiger Krause
Ortsteil Jehserig/Jazorki   Sprechstunde jeden 2. Montag im Monat in der Zeit von 18.30 - 20.00 Uhr
    im Büro des Ortsvorstehers,
    Telefonisch erreichbar unter 0174 9239049 oder 035602 439170,
    Ortsvorsteher Herr Mario Zucker
Ortsteil Kausche/Chusej   Telefonisch erreichbar unter 0173 3816193, Ortsvorsteher Herr Mike Köthen
Ortsteil Laubst/Lubošc   Telefonisch erreichbar unter 035602 21177 oder 0170 4835523 Ortsvorsteherin Frau Ines Halka
Ortsteil Leuthen/Lutol   Telefonisch erreichbar unter 035602 23536, Ortsvorsteher Herr Hans-Eberhard Heßmer
Ortsteil Schorbus/Skjarbošc Telefonisch erreichbar unter 0171 8966156, Ortsvorsteher Herr Frank Schätz
Ortsteil Siewisch/Źiwize   Telefonisch erreichbar unter 0175 2943092, Ortsvorsteher Herr Wolfgang Just


